
Jan Priewe 
Leitideen für eine Refonn der 
Treuhandanstale 

1. Die Treuhandanstalt - em Jahr nach der Währungs- und 
Wirtschafts un ion 

Das derait gültige Treuhandgesetz vom 17. Juni 1990' entstand vor der Wahrungs­
umslellung und der Herstellung der deutschen Einheit durch Beschluß Jer Volks­
kammer. Es lös[c den von anderen Zielsetzungen getragenen Beschluß des Minlster­
races der DDR vom I. März t 990 Lur Gründung der Anstalt zur treuhandcrischcn 
Verwaltung des Volkseigentums (Treuhandanstalt) ab. Seit dem Juni 1990 hat sich 
ge:r.eigt, daß die mit der deutschen Einigung einhergehenden wirtschaftlichen Pro­
bleme ein viel größeres Ausmaß angenommen haben als dam:lls von den meisten 
Beobachtern, vor ~ .Ilem aber auch von der Bundesregierung erwartet wurde . Der 
technologische Rückstand d~s veralteten KapitalslOcks und der Mangel an Manage­
ment-Kenntnissen Sind größer als erwarte .. Die überkommene Winschaftsstruktur 
ist vollkommen anders als die Westdeutschlands und Wes[europas. Die O strnärkte 

sind in stärkerem Maße als vennutet zusammengebrochen. l Vor allem aber hat die 

sehockartige und unvorbereitete Einführung des neuen Waluungs- und Winsehafrs­
systems zu einer faktischen Überbewertung der Währung um das Dreifache geführt, 
die unvermeidlich die ostdeutsche Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs 
führen mußte. Eine begleitende Strukturpolitik ist bis heute nur in Ansäetcn 
erkennbar. Der vollständige Kollaps fast aller ehemals volkseigener Betriebe unmit­

telbar nach der Währungsumstellung konnte nur durch m:tssive Gewährung von 
Liquiditätskrediten durch die Treuhandanstalt aufgehalten werden. 
Die Treuhandanstalt ist die wichtigs[e Institution zur Restrukrurierung der ostdeut­
schen Winschaft.' Die Treuhandanstalt besitzt etwa 57% der Fläche der ehemaligen 
DDR. In den von ihr verwalteten Betrieben waren mit 1,S Millionen PerSOnen 
Anhng J 99 J nahezu die Hälhe der in den neuen Bundesländern ErwerbstJtigen 

beschäftigt. Nach Treuhand-Berechnungen sind drei Viertd der heutigen Arbeitslo-

1 Dieser B"llrlg bezlelu SICh In "'elten Teil"n AU! die Bcgrundung zum Geset2C",,,",,rl vo m 12.6. '991 fur 
ein " cue Trcuh'ndg"'c,~ der Grupp. nündnlS ?"/Gr iine Im Bundc"ag. Oc r Verb ''''r IUl d en Entwurf 
(ür die GesetzeSIllI"""'" tnrh.,tet (BT-Urs 121735). Eine e rw<tlcrrc und über:"beIlCte F">Sllll g di eses 
Aufs3cze~ erschelnl un(er dun Ti,,1 Die Treuhandan'talt br~ud lt "lllen gtcse,,,.I ichen Auhr.g. In 

G. GrÖzln!;", (Hg.). Nur Blut, Schwei ß und Tränen? Pro blem(' d.·, Ein holl Bd.2. Marburg '99 ' . 
S. p-SL 

1 Ge-seu Lur PnV>Il>lCrung und Rcorg.nrs.tJon d~, eolksclgen<n \'<rmogens (Trcuhlndgcso,z) vom 17. 6. 
'9?0 (GßI. l eil I Nr. }j. S. joo). 

} Vgl. zur L.gcd.rsccllung : lnswut flir ~nge""ndtr \'(I jrt>chafosforschung. D,~ oltdeutsehe Wirtsc h,ft ln 
Jt'f Anp,ssungsknsc. L>ge und PcrspoklJvcn 199" Bcrlin. 18. }. '9" ; WSJ-Arbellsgru ppe, Z ur "'Irt­

schaftli(!'<n und <ozlal"" EntWIcklung In den oStdeutschen Lindern. In : WSJ-Mittei lun gcn. H~fl 51 
'99

'
• S. ~ 76 (f. 

4 Vgl. zu r D3rstcll ung der T. lJ gkclI der Trcuh.nd,"<tah: J. Pncwe. Die Logik des K.oh Jschbgs . U,C 
Aufgab en d. r Treu handan<tlh , md unlösbar. In: BI'lter für deutsche und ""emollon.l< Po litik. Heft 21 

'99' . S. :o H. 
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sigkeit durch Treuhand-Unternehmen verursach!. Im April 1991 konnten nur etwa 
1000 der insgesamt rund 9000 Betriebe der Treuhand ohne Bürgschaften für Liqui­

ditätskredite auskommen. Bis Ende '991 rechnet die Treuhandanstalt mit einem 
weiteren Abbau von [,4 Millionen Arbeitsplätzen . Einschließlich der versteckten 

Formen der Arbeitslosigkeit ist gegen Ende des Jahres 1991 eine Uncerbcschäftigung 

von 40-50% in Ostdeutsch land zu erwarten; in einzelnen Regionen wird sie bei 

70% liegen. Die Untcrnehmensberatung McKinsey erwartet bis 1992/93 einen 

Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen von 'M Mio. [989 auf 4,5 bis 5,5 Mio., wenn 
keine grundlegenden Veränderungen eintreten. Bei Anlegung betriebswirtschaftli­

eher Maßstäbe durch die Treuhand wirJ mit einem Rückg;lng der fndustriebeschäf­

rigung von einst ),2 Mio. ([989) ~uf 0,6-0,8 Mio . gerechnet (1992/93) .\ 
Das Treuhandgesetz vom [7.Juni [990 wurde unter ganz 3nderen Voraussetzungen 
von Jcr Volksbmmer beschlossen als sie heure gegeben sind. Es befaßt sich 

überwiegend mit Übergangsvorschrihen ".ur Überführung der volkseigenen Be­
triebe in Kapitalgesellschaften. Die Allfgabenbestimmung der Treuhandanstalr be­

läßt sehr große, rechtsstaadich bedenkliche Ermessensspielräume beim Vorstand der 

Treuhandanstalt und dem Fachallfsicht führenden Bundesfinanzminister. Wider­
sprüchlich sind die Bestimmungen zum Verhältnis von Privatisierung und Sanierung 

(etwa § I Absatz r Satz I und § l AbsJ.cz 6). Insgesamt wurden die AufgJben der 

Treuhandanstalt bei der Sanierung der Wirrschaftseinheicen umersehän:t." Versteht 

man die Aufgabe der Treuhandanstalt einzig a.ls schnelle Privatisierung der von ihr 

verwalteten Unternehmen, dann ist diese Aufg:tbe nur lösbar, wenn der größte Teil 

der Treuhandunternehmen ebenso schnell stillgelegt wird - mir verheerenden 

psychischen. sO'l:ialen und politischen Folgen für die Opfer dieser Strategie . Alle 
Erfahrungen sprechen dagegen, daß diese Strategie zu einem schnellen Aufbau neuer 

Arbeitsptüze in ~uch nur annähernd hinreichender Zahl führt. Dauerhafte Massen-

2rbeitslosigkeit. Deindustrialisierung und passive Sanierung der neuen Bundeslän­

der durch Abwanderung wären die Folge. 

Bis Ende September [991 wurden 3738 Treuhand-Unternehmen priv3tisiert (jedes 
dritte der Industrie), ferner der größte Teil des Handels, der GaSlStäHen, Apotheken 

und Buchhandlungen sowie z:thlreiche Hotels.' Durch diese Privatisierungen konn­

ten - Versicherungen der Erwerber zufolge - rund 720000 Arbeitsplätze gesichen 

werden. Alle Erwerber zusammengenommen wollen über 85 Mrd. DM investieren, 

davon allein die Energiewirrschaft 30 Mrd . DM. die Automobilindustrie 5,1 Mrd . 

DM, die Zuckerindusrric und die Zcmenlindllsrrie jeweils I Mrd. DM. Ausliindi­

sehe Investoren haben bislang nur in sehr geringem Umfang InveSlitionsz\Js~gen 

gegeben. Für das gesamte verarbeitende Gewerbe wurden bis Mille 1991 Investitio­
nen von nicht mehr als [5 Mrd. DM angekündigt. Alle Angaben beziehen sich »3uf 

die nächsten 1 ahre". Die Privatisierungsquore ist in der industrie wesentlich niedri­

ger als in den 3nderen Winschafls7..weigen. Im Schiffbau, der Eisen- und Metaller­

zeugung, im Stahlbau sowie in der Texcil- und Bekleidungsindustrie k.J.m es bislang 
nicht zu nennenswerten Privatisierungen. Rund ein Drittel der Unternehmensver­

käufe entf;illt auf das Land Sachsen, während Mecklenburg-Vorpommern mit nur 

10% das Schlußlicht bildet. Auf dieses L:md entfallen nur S % der bisherigen 

McKIn"Y &. COnlp:IOY. "berlegun gcn zu r kurdrlsugt'n St ~b ilis l "ru ng und InngfrJSugen St('lgerung der 
Wimchafl skraft ,n den neueIl ßundesl:indem, April )991 , $cha\Jbild ] und s (im fol~.nd.n z,"en ~Is 
McKins.ry . '99 1). Vgl. ~uc" ausfuhrlieh: J. Prtcw</R. . liickcl. Der PreIS d" Ei nheit. lllbn~ .. nd 
Perspekllven der deubchon Eimgung. f'rankfurt '991, K.p.Il. 

6 Dies w~ r auch da Anlaß für die I'orm'h"[;,, Kur<korrek">r vOm 14. M~r, 1991 durch den BunJesk",,7.­
kr. die MiniSte'praslde.ilcn d er ncutn ßunde.lälld"r, den Fin,n2scnllor "on ~<rli'n und die Treuhand,n­
'I.,h; vgl. P,e<Se- und lnfo"""lIon,b\lil~lIn der Bundesregl.rung vom 15 . }· '99 " S. 11} fl. 

7 Vgl. T'lJgkclt,bencht der Treuhancbrullh I'om April ' 99" lIo-Schndldienst 16/ '7 vom 10.6. '99'. 
S. '4; D1W-Wochenb""c1n 14/ 9' vom 1.) . 6. '99" S.)}l 
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[nvcstilionszus:lgcn. S Die Treulund~nstalc h~r bis Mitte 1991 etwa 350 Unterneh­

mcn (oder Teile Javon) stillgelegt. 
Daß die Treuhandanstalt mit ihren llOO Mitarbeitern und insbesondere der Fach­
aufsicht führende Bundesfinanzminisrer die Förderung der S~nierung der Tn:-u­

handullcernchmel1, auch wenn sie !loch nicht verkauft wurden, vernachlässigt 

haben, gehl auch d:uatls hervor, da(~ bis April (991 erst nahezu 800 Unternehmens­

konzepte VOll rund 9000 Unternehmen bei der Treuhandanstalt eingegangen waren, 
von denen die meisten unvollsrändig sind. Die meisten Konz.epre sind nach Auff~s­

sung der Treuhand~nsralt Konzepte passiver Anpassungssrr:lccgicn. Ebenso hat sich 

die Fertigstellung der DM-Eroffnungsbilanzcn erheblich verzögert, die uneer ;"lnde­

rem Voraussetzung für die Bewertung der Sanierung.~fähigkeit der Unternehmen ist. 

Wie wenig die Trellhandanstalt derzeit personell und or-ganisatorisch in der Lage 

und wohl auch politisch-uncernehmensstrategisch nicht willens ist, die Sanierung 
offensiv zu fördern, ist schon daran erkennbar, daß ".ahlreiche Niederlassungen 

nicht )11 der Lage sind, mit eigenem Personal die wenigen eingereichten Sanierungs­

konzepte zu priifen. Vielfach fehlen der TreuhandJnscalc wichtige Informationen 

über die Beuiebe. Mitunter war ihr sogar die ExistenL von Betrieben nicht bckannt. 9 

Manche Bctriebe haben die Trcuhand-Mitlrbciter noch nicht von innen gesehen. 

Die Unternehmen werden sowohl von der Zentrale als auch von den Niederlassun­

gen der Treuhand viel zu wenig bei der schwicngen Erarbeitung von Sanierungs­
konzeptionen unterstützt. Indessen konzentrieren sich die Aktivitäten der Treu­
h~nd;mstalt ganz überwiegend auf die mit modernen Management-Mechoden 

d urchgcfüh rte Pri vari sierung .?' 

Darüber hin:lUs konzentriert sich die Kritik auf die folgenden Punkte : 10 

- Die von der Treuhand-Präsidentin Birgit ßreuel mehrfach angekündigte Griin­
dung einer Sanierungs-Holding für noch nicht priv3tisierungsreife, aber sanierungs­

fähige Uncernehmen nach dem Muster der VEBA AG kam bislang nicht voran. 

Immer noch befinden sich nahezu alle von der Treuhandanstalt verwalteten Unter­

nehmen im Sch'l.l)cbC2U)larid. 
- Wie McKinsey kritisieree," stellte die Treuhandanstalt bis :wm Frühjahr 1991 
ihren Unternehmen keine größeren Mittel für Investitionen zur Verfügung, selbsc 

wenn diese wirtschaftlich sinnvoll gewesen w~ren. Die ~ fjnuflzielJe Bcgleitung der 

Sanierung« (Treuhandanst~h) iSI überwiegend passiv ausgerichtet und bcschrankt 

sich welcgehend auf die Übernahme von Liquiditätsbürgschaften und die zeitweilige 

Übernahme des Schuldendienstcs auf die AltschuJdcn . 

- Die Treuhandanstalt beurteilt die Privatisierung und Sanierungsfähigkeic nach 

Kriccricll, die für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind und vermutlich über­
wiegend, :tber nicht ausschließlich, betriebswirtschafdich ausgerichtet sind; ihr 

fehlen klare und transparente En.LSchetdungsregeln. 
- Die EinbezIehung der Liindrr in die T;itigkeit der Treuhandanstalt, die im übrigen 

S If,,·SdmdldienSI '6/' 7 vom 10, 6. '99\. S. 24· 

9 DIW~Wochenb,rtclH ~4 19" S. 3)" 

9' Vgl. luch DIW-Wochenbench, 39/,,0 vom ,6.9 . 199'. S. snll. und [)IW-Wochenbcnchl 40 vom 
'0.10. '99', S. PS fI. 

10 Von radikal marklOrthodo.er Seile Wird die "fr<·uhand,nst.,h knll"en. weil SIf die ProvoltSlenmg 2U 

zogerli ch betreibe, n.ehl nur don V~rk.lu(serlos. so ndern d" untcrnchmensch,' Gcsam,ko nzepl der 
pOlenudIen Investoren beurteilt- und \Veil SI< d"n Kiiufern Aufhgen orlcile. die "e In ihrer Handlungs· 
f« iheu r,tllllcrn. Die l"(euh ,mu und di,' """,lichen Stellen soll,en ihre Subv,"nllonen .bb3utn und tn 

Sl~rkcrtm ~hße ßctncb.«illcgen. Vgl. CLW, Sachverst.1ndigenru zur ßcgut.clHUn!; der ges.mlwtrt· 
sc.haftlichl"" Enlw,cklung. Sondergut.ch,cll ,'om '.) . 4. '991. Siehe luch dit KontrOvtrSf zWI$chen 
ß. ßreucl, K.Schommer und C. W.,r", , "Ireubndans"h - 1St die Krotik berechl1gl? Jn: Winsch,f,,· 
dien" . Hei, 4/'99' , S . • 6) If. 

11 McKinscy (Fn . S), S. 18. 
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im derzeitigen Treuhandgeser2: tiberhaupt nicht geregelt ist, ist immer noch unz.u­
länglich. 

- Die Mitbestimmung der Betriebsräte und Gewerkschafcen, insbesondere im 

Verwahungsrat der Treulundanst31t, ist unz.ulänglich. 

- Die Einbindung der Treuhandanstalt in die regionale und sektorale Strukwrpoli­
tik des Bundes und der Linder Ist bis heure unzureichend. Dies ist auch Folge der 

sachfremden Unterordnung der Treuhandanstalt unter die fachaufsieht des Finanz­
ministers, der die Treuhand in erster linie als Finanzierungsmasse betrachtet, 

während der Wirtschaftsministcr für Strukturpolitik zuständig ist. 
- Die Verzahnung der Tätigkeit der Treuhandanstalt mit der A rbl'lt5marktpolitik ist 

unzureichend geklärt. 
- Die dem Einigungsverrr:l.g und dem Treuh3ndgesen. zugrunde liegende Einschät­

wng des Finanzierungspotentials der Treuhandanstah und die darauf aufbauende 

Fmfmzlerungskonzeption mit vielfältigen FinanzierungsverpOichtungen für eigent­
lich originäre Aufgaben des Bundes sind illusionär. Die Treuhandanstalt benorigt 

ein ncues Finanzierungskonzept. 
- In der Treuhandansult ist ZUVIel wlYIschaftlichc und politISche Macht konzen­

triert, die nicht wirksam kontrolliert werden kann . Durch ihre Doppclfunktion als 

staatliche Behörde und als unternehmerisch handelnde Agentur bündelt sie Macht." 

Zudem hat sie eine Monopo!stellung als Allbiercr VOll Tl.Uscllden von Unterneh­

men. 

- Schließlich existiert eine fatale Rollenverteilung zwischen Treuhandanstalt, Bun­

desfinanzminister und anderen ßundesminisrerien, Lmdesregierungcn der neuen 

Länder und Bundesanstalt für Arbeit sowie Unternehmen und Gewerkschaften. 

Jede Institution oder Organisation handelt nur nach partieller Rationalität. Koordi­

niertes strategisches Handeln mit gesamlwinschafrlicher Rarion21ität kann so nicht 

entstehen. 

Angesichts des enormen Drucks der Massenarbeits!osigkeit haben die Landesregie­

rungen der neuen Länder. der Vorsrand der Treuh~ndanstalt und die Gewerkschaf­

ten eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die auf der Basis der Vereinbarung vom 

14. März '99) eine vorsichtige Kurskorrektur andeuten . Dies betrifh insbesondere 
die stärkere Bereitschaft zur NUlzung arbeitsmarktpo!itischer [nsrrumente, die 

Streckung unvermeidbarer Stillegungen, die Verbesserung der Sozialpläne und die 

intensivere Kooper;:nion zwischen Treuhandanstalt und Landesregierungen. 
Seitdem bemüht sich d ie Treuhandanstalt um eine forc)erung der Privatisierung. ,> 
Dazu hat sie die regionalen Niederlassungen gestärkt, die Organisationsstruktur 

gestrafft und sich eine Matrixorganisation gegeben. Es werden externe Verkaufs­

teams, z . B. in Verbindung mit Invesrmenrbanken, eingesetzt, zudem werden ver­

~tärkr ausländische Investoren, auch in Übersee, geworben. Stärker werden auch 

BeteiJigungsgeselischaften in [n- lind Ausland angesprochen, lind Managemem­

Buy·OutS (und .Buy-Ins«) sowie Belegschaftsübernahmen angestrebt. Die Treu­

handanstalt macht in großerem M~ße ~ls zuvor finanzielle Zugeständnisse beim 

Verkaufspreis und bei den Verkaufskonditionen (etwa bei der Enrschuldung, der 
Nachbewertung von Grunds(ücken bei Wertsteigerungen oder bei den okologi­

schen Altlasten). In welchem Umfang negative Verkaufspreise gewährt wurden, ist 

nicht bekannt. Schließlich will die Treuhandanstalt in stärkerem Maße Unt('rneh-

" Zu den dar~us rcs ultl<rende" jun' tlSch<" Problemen vgl. R.·f. Fahrw b,ch, D •. , Pn"allSlerungswrbh­
.-cn nlel. dem Tr~uhandges"lz . In ; Deutsch·JeulSch. Rccl"'~e llschr ih , Hefl 8/ ' 99°, S. ,68 (C, W, Krebs, 
Redll ssclru t>problem,' bel Ent<chtl(lungtn der Trt uh, nd. In : Z,"sc hrilt für Wir"duft sreclH. Heft 
'}-'411990, S. I SI) fC 

'3 Siche D1W-Wo,h,·nbcnclu 14 /91. S. }H' Ilo-Schndldien.<I 16-1719', S. \4 . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-4-425 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:57:25. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1991-4-425


men entflechten und kleinere Teile (.Filemücke«) veräußern.'~ Was aber mit den 
vermutlich nicht privatisierbaren Ume.rnehmcn der Treuhand geschehen soll, und 
dies bleibt angcsichrs der schwachen Investitionsneigung'l westdeutscher und aus­
ländischer Unrernehmen die Mehrzahl, ist weiterhin ungewiß. Sie hat die Entschei­
dung über deren Zukunh hinausgezogen und :wdem keine Entscheidungsregeln 
vorbereitet. Zwar isr die Treuhandanst~1r mirtlerweile weit davon entfernt, eine 

marktradikale Strategie zu fahren; es scheint eher, daß sie derzeit gar keme StrategIe 
"erfolgt, sondern pragmatisch von Fall zu Fall zu ~wursteh". Das Fachaufsicht 
flihrende Finanzministerium nimmt seine Führungsaufgabe nicht wahr. 

2. Für einen K urswechscl zn der Trellhandpolitik 

Die rorderung nach einem Kurswechsel der Treuhand in Richtung auf Betonung 
der Sanierungsaufgaben begegnet mannigfacher Kritik. So heißt es, die Treuhandan­
stalt dürfe und solle keine Strukturpolitik betreiben (I), denn dies sei originäre Sache 
des Bundes und der Länder. Die Treuh:md~nstalt könne nicht eigenständig sanieren 

(2), da dies umgekehrt originäre Aufgabe der PrivatwirtSchaft sei; daher sei schnelle 
Privatisierung das beste Miuel zur schnellen Sanierung. Im übrigen ließe sich das 

Privatisierungstempo erheblich steigern (», wenn alle Hemmnisse beseitigt würden. 
Schließlich wird vor eigenständiger Sanierung durch die Treuhandanstalt gewarnt 

(4), weil dies ordnungspolitisch falsche Signale setze und zudem nur zur teuren 
Scrukturkonservierung führe. Keiner dieser Einwände ist zutreffend. 

(I) Daß regionale und sektorale Strukturpolitik Sache des Bundes und der Länder 
ist, wird niemand bestreiten. Nur: Die Treuhandanstalt ist eine bundesunmitrelbare 
öffentlich-rechtliche Körperschaft, zudem die wirtschaftlich wichtigste in Ost­

deutschland. Wenn sie sich nicht als reine Vermittlungsagemur wie ein Immobilien­
Maklcrbüro verstehen will, und hierzu hat sie selbst nach dem deruit gültigen 
Treuhand-GeselZ nicht den Auftrag, kann sie gar nicht umhin, implizit und explizit 

Strukturpolitik zu betreiben: etwa bei der Entflechtung und Auf- und Abspalcung 
von Unternehmen, um diese verkaufsgerecht ;wzuschneiden; bei der Auswahl der 
K,wfangebote, bei der zu Recht nicht nur der Kaufpreis, sondern die gesamte 
unternehmerischc Konzeption berücksichtigt wird; bei der Fesdegung von Krite­
rien zur Ermittlung der Sanierungsfahigkeit (nach rein marktwirtschaftlichen Ge­

sichtspunkten wäre die große Mehrheit der Treuhand-Unternehmen als insolvent 
und konkursreif einzustufen, wie der Umfang der von der Treuhandanstalt verbürg­
tcn Liquiditätskredite demonstriert); beim Zeitpunkt und der Art und Weise von 
unvermeidbaren Betricbsslillegungen; bei der Gewihrung Von Bürgschaften und 

anderen Finanzhilfen, bei der Entschuldung und der Einräumung von Ausgleichs­
forderungen nach § 14 des D M-Bilanzgesetzes usw. Es geht also nicht darum, ob die 
Treuhandanstalt Strukturpolitik betreiben darf, sondern wie die von ihr wahrge­
nommene Strukturpolitik mir der - freilich stark vernachlässigten - des Bundes und 
der Länder verzahnt wird. Das Schwergewicht der sta~dichen Strukturpolitik sollte 
allerdings durchaus bei Bund und Ländern liegen, jedoch muß die Treuhandanstalt 
deren Strukturpolitik mittragen und umsetzen. 

'4 Dadurch kommt optisch lnl ü.bngen Clll<' größere Z.hl von ProvatlStHu<1gsf.1 l1 t n zU":>nde. 
lj Da, J·buptmouv für Inv~",non~n "'eSldculScher Untern ehmen In der Ex-DDR <" - Umfmgcn zufolg<' 

- die Nih. zu d~n A b","m. ,k,en (71 % der N,·nn ll ngen). ,h I.welte' H~up(mol1v ,," e, den KapaZ<!JL<­
engp,,"sse an den eigenen Pn) dukuon SS l.1.ndon t:n genann.t CP o/ii de r Nennungen}, da!l":l.ch fo~gcn 'IVcdug­
b"k~,t von An bgen b,.\V. Arbens kr' ften. (1 0% ) und .. nlednge ArbellskoSlen. (10% ). Mehdachncn­
nungen waren möglich_ Siche D1W-Wochenbcncht L~/9). S.)JJ. 
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4)0 (2) Wenn nur der PrivatwirtSchaft, nicht aber staatlichen Institutionen die Fähigkeit 

zuerkannt wird, Unternehmen zu sanieren, dann wird erstens verkannt, daß die 
Mehrzahl der Fälle unternchmens- und branchenbe:;r.ogener Sanierung in struktur­

schwachen Branchen und Regionen in Westeuropa nur mit massiver staatlicher 

Unterstützung ablief. I-Iaufig genug handelte es sich .luch um sr~atljche oder 
halbstaatliche Unternehmen. Zweitens wird übersehen, daß Privatisierung keines­

wegs immer eine tatsächliche Sanierung bedellCec. Privatwlrtschafcliche Sanierung 
kann sehr unterschiedlich sein: Sie bnn von weitgehender Sti!lcgung, massiver 

Reduktion der Fenigungstiefc und Verengung der Produktpalette (defensive Sanie­
rung) oder gar nu r der Restverwenung einzelner Anlagenteile oder Grundstücke bis 

hin zur offensiven Sanierung mit Produktinnovationen, Erschließung neuer Märkte, 
Erhaltung des großten Teils der Arbeirsph.tze us\\'. reichen. Ofiensive Sanierung 

benötigt Zeit, Kreativität, kluges Management, einen langen Zeithorizonc und 

Risikokapitrtl. Privatisierung um jeden Preis und so schnell wie möglich fühn in 

aller Regel zu "Kaputtsanierung~ oder ~Ge5undschrumpfen«. 

Gleichwohl soll nicht verkannt werden, daß die Sanierung kurzfristig nicht privati­

sierbarer Unternehmen, zudem in großer Zahl, durch eine staatliche Behörde wie 

die Treuhandanstalt eine riesige, historisch einmalige Ht'rausforderung darstellt. 

Derzeit ist die Treuhand personell, organisatOrisch und finanziell nicht in der Lage. 

die unternehmerische Verantwortung für tausende von Unrernehmen wie ein 

Großkonzern wahrzunehmen. Damit ist sie in einem Dilemma: Weder ist die 

schnelle P ri vat i sierung bz w. die sch nell e Sti Ilegu ng durch fü h rbar bz I.V. d urchsct z bar 

noch kann die Treuhand ihre Aufgabe als Eigentümerin verancwordich wahrneh­

men. Die Unternehmen selbst und ihre neu installierten Auhichtsrate sind dazu in 

den meisten Fällen ebensowenig in der Lage, weil sie in den der,,-eit nicht wettbe­

werbsfähigen Unternehmen nur eng betrtebswirtscluftlich handeln können. Inso­

fern ist die Aufgabe der Treuhandanstalt unlösbar. ,6 

In diesem Vakuum zwischen alter Planwirtschaft und modernem Kapitalismus hilft 

nur die Flucht nach vorn: Schnelle Privatisierung don, wo sie sinnvoll machbar ist, 

für den Rest, also die Mehrheit der Unternehmen, muß das scheinbar Unmögliche 

versucht werden, nämlich die eigensrändige Sanierung der als mittelfristig lebensfä­

hig eingeschätzten Betriebe durch die Treuhand selbst. Obwohl sie die alte Staats­

winschaft so schnell wie möglich abschaffen will, muß sIe sie noch, wenn auch in 

anderer Form, einstweilen aufrechterhalten - ansonsten droht der Patient zu 

sterben. 
Die regionalen oder sektoralen Srrukturkrisen in Westdeutschland oder Westeuropa 

sind mit der ostdeutSchen Transform;J.tionskrise nur begrenzt vergleichbar. Aber die 

von der schocbrtigen, gänzlich unvorbereiteten Währungsunion auferlegte Hypo­

thek ist StrukLUrpolilik - zu ihr sind alle verdammt, die die dauerhafte Deindustria­

lisierung der neuen Länder \lnd die Kat3strophe auf dem Arbeitsmarkt begrenzen 

wollen. 
(3) 1m erSten Halbjahr r 991 konnte das Tempo der Pnvatisierung beschleunigl 

werden. Allein das sagt jedoch über die Art und Weise der Sanierung durch die 

Erwcrber noch nicht viel aus. Eine vernünftige Privatisierung läßt sich nicht im 

.Hau-ruck-Verfahren« durchführen: Es ~ollte Wettbewerb unter den Investoren 

herrschen; die Bieter benötigen Zelt, um Unrernehmenskonzeptionen vorzulegen 
(die von der Treuhandanstalt vorgegebenen Fristen sind teilweise unzumutbar 

knapp) und einen Finanzlcrungsplan auszuarbeiten; die Angebote sind gründlich 

,6 Vgl. J. Pn,"'o. Die Treuhandanstalt - die größte Staatsho ldi ng der \Vclt. In, Fnn~(urtcr Rund,cf"u '·om 

'oi. J I. '990. S 27-'S. 
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und nachvollziehbar durch die Organe der Treuhandanstalt zu prüfen; die Auf­

sichtsrate und Becriebsdite bzlV. Winschafcs3usschüsse. ferner auch die Länderre­

gierungen sollten einbezogen werden - Demokralie braucht Zeit und nicht Hast . 

Auch wenn bereits jedes dritte lndustrieuntcrnehmen nach Angaben der Treuhand­

anstalt veräußert werden konnte, so ist doch zu bedenken. daß auf jedes verkaufte 
Unternehmen drei kommen, dic sich im Schwebezustand befinden. Eine einfache 

Hochrechnung der PrivJtisierungszahlen ist zudem unzulässig, da die »bf'sten« 

Unternehmen zuerst und am leichtesten veräußert wcrden . Zu warnen ist auch vor 

einer leichtfertigen Sp31wng von Unternehmen mit Hilfe des Spaltungsgesetzes 

(SpTrUG). um bestimmte lukrative Unternehmensteile besse.r verkaufen zu können . 
Der Rest ist in aller Regel um ~o schwerer verkäuflich . 

Problematisch wäre auch eine Forcicrung des Privatisie.rungstempos durch sukzes­

sive Senkung des Verkaufspreises, durch Abschläge für Alrlasten. Altschulden. ~o­

zialpoliusche Belastungen usw. Ob derartige Abschläge berechtigt sind. muß. an hand 

der vorzulegenden Unlernehmenskonzeption entschieden werden. Dieser Konzep­

tion ist die Option einer eigenständigen Sanierung durch die Treuhandanstalt mit 

späterer Privatisierung entgegenzusetzen . Kurzfris[ig kann der "Mark[~ für privaci­
sierungsfähige Unternehmen auch überfordert werden, so daß nur noch mit Dump­

ing-Preisen veräußert werden kann . Die InvestiLionsbereirscha{t wird größer sein. 

wenn erst einmal die wicluigstcn Infrastrukrureinrichtungen saniert oder neu errich­

tet sind . Zudem lassen sich ausländische Investoren, die bisl.ang praktisch nicht zum 

Zuge gekommen sind. nur langsam und über einen Eingeren Zeitraum aurahieren. 

(4) Wer die eigensrändige Sanierung durch die Trcuh3ndansrall selbst forden. muß 
mit dem Vorwurf einer ordnungspolitischen Sünde am Lei[bild der freien Markr­

wirtSchaft rechnen. Dem ist entgegenzuhalten, daß die Realit.'it sowohl in West­

deutschland. aber erst recht in einem historischen Übergangss[~dillm in Ostdeursch­

land weit von diesem Leitbild cnrfc rn I ist - und auch entfernt sein muß. wenn 

karastrophcnarrigc Entwicklungen vermieden werden sollen. Auch und gerade nach 
dem Ende der zentralen Planwirtschafr ist massiver Sta.1tsinterven[ionismus zur 

Verhinderung von \X/jrtschaflschaos dringend not-wendig und zudem die einzige 
Chance, um aus dem Sozialstaatsgebot des in diesem Teil Deurschlands gerade erst 

gültig gewordenen Grundgesetzes ein kleines Stück Verfassungwirklichkeit 7.U 

machen . Die Verfech[er der reinen Lchrc der Marktwirrsch3ft haben bis heute 

keinerlei ll1eorie oder Konzeption zur Überführung einer zentra.len Planwirtschaft 

in eine sozialstaatlich eingebundene kapitalistische Marktwirtschaft vorgelegt. 

Die eigenständige Sanienmg von TreuhandUlllernchmen und die spärere Privatisie­

rung haben keineswegs notwendig eine Stfuk[urkonservierung und die abermalige 

Verhinderung von Slruhurwandei zur Folge. Es geht um die Erhaltung eines 

möglichst großen Teiles der Unternehmen und ihrer Arbeitsplätze. aber der not­
wendige Strukturwmdel soll unternehmensmtcrn verlaufen ; nicht Erhaltungssub­

vemionen sind norwendig. sondern Anpassungssubventionen (und andere Finanzie­

rungshilfen) ~ur Resuukturicrung der Unrernehmen, die nach einer gewissen Zeit 
selb~tändig wettbewcrbsfahig werden müssen. Sie sollen nicht dauerhafte Kostgän­

ger des Staates b't.w. der TreuhandanStalt werden, außer in den Branchen. in denen 

dies in Westdeutschland auch der Fall ist. auch wenn es ordnungspolitisch proble­
matisch ist (20. B. LandwirtSchaft. Schiffb<\u. Bergbau). Wer eine Sanierungsstra[egie 

kritisiert, weil sie angeblich zu viel Kapital für unproduktive Arbeitsplätze binde 

und somit Innovarjonen hemme. der muß sich vorh~lren lassen, daß eine Straregie 

der raschen Privatisierung zu extrem hoher Arbei[slosigkeit führt. die enonne 
öffentliche Finrtnzmittel bindet, und darüber hinaus gravierende. kaum kalkulier­

bare Langfrisl-Folgen für Ost- und Westdeutschland hälte. 
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4)2 Deindustrialisierung läßt sich durch DiensrlcistUngsexpansion nicht kompensieren. 
Fast alle Diensdeistungsspartcll Wlren in der Ex-DDR ebenso wie die Industrie 
personell überbeserzl. Pro Einwohner arbeiteten in der DDR mehr Erwerbstätige 

im Dienstleistungsbereich als in der al(cn Bundcsrepublik.'7 Die sog. produklions­

orienLierten Dienstleistungen werden mit der Industrie schrumpfen . Die sonstigen 

haushaltsorientiercen Dienstleistungen sind im wesentlichen vom Einkommensni­

veau abhängig, ebenso die von der Stcuerkraf( abhängige Beschäftigung in den 
öffenrlichen Diensten . 

Wenn die weitgehende Dcindusrrialisierung erst einmal eingetreten ist, d~nn ist nach 
allen Erfahrungen mit der Regionalpolitik in Westeuropa und in den USA auch duf 

lange Sicht eine Re-fndustrialisierung durch lndusmeansiedclung und \Virtschafts­

förderung nicht mehr möglich.,R Zu groß wären die Standormachteile dieser Regio­

nen gegenüber den modernen metropolitancn Industrie- und Diensclcisrungskom­
pkxen . Strukturschwache westdeutsche Regionen wie Osrbayern, das Emsland, das 

Saarland oder die Wcstpfal? haben den Anschluß .ln winschaftsstarke Regionen 

trotz jahrzehntelanger regionalpolitischer Anstrengungen nicht gcfunden.'9 Selbst 

West-Berlin konnte trotz sehr hoher finanzieller Unterstützung keine eIgenSTändige 

dynamische \Virrschafrsstrukrur herausbilden. Die Industrialisierung des iTalieni­

schen Meaogiomo ist im großen und ganzen als gescheitere anzusehen. Schließlich 
muß berücksichtigt werden, daß wichrige Teile der oSTdeutschen Bevölkerung 

grundsätzlich abwanderungsbcreit sind; die Menschen denken und handeln nicht im 

Zeirhori2.0nt einer llngwierigen beharrlichen Regionalpolilik. Kommt es aber :w 
Deindustrialisierung und passiver Sanierung, dann sind anhaltende negative Rück­

wirkungen auf WesTdeutschland nichl mehr zu vermeiden (hohe finan;w:lle Dauer­

belastungen, Risiken für die Kapitalmärkte, massive Steuererhöhllngen, Zuwande­

rungen, Veränderungen in der Leistungsbilanz, währungspolitische RIsiken). Die 

westdeutschen Bundesländer gerieten dann in den Sog der ostdeutschen Transfor­

m~tionskrise . ' 0 

J. Die Leitideen für ein neues Treuhandgesetz 

Im folgenden soll ein Entwurf für ein neues Treuhandgesetz in groben Konturen 

vorgestellt werden. den der Verfasser im Auftrag der Gruppe »Bündnis 90/Grüneil 

im Bundestag ausgearbeitet hat und der im Juni 1991 in den Bundestag eingebracht 
wurde." 

(t) Das Gesetz gibt der Treuhandanstalt eine "eue. umfas5endere Aufgaben.<tellttrlg. 

Wichtigs(e Aufgabe ist die Sanierung der ihr anvertrauten Wirrschaftseinheiten. so 

daß möglichst viele Arbeitspl;itze erhalten werden können. Die kurzfristige Privari-

'7 DIW-Woch~nbtrlch, ,,19" S. J}o f. 
18 Vgl. M. Heln~. Zur Qu,dr.l\Ur con~s Kreises: Reg,on,lpuJt,ik In den ncutn ßundesl' ndc.rn. In: U. Bwch 

u . . 1. (Hg.). W;rtSch~(l s polimch,' Konsequenzen der deutschen V~r~I!lJgung. Frankfu rtlNt"'W York 1~9'; 
M. Hemo. D. W:>llor, Sekto"l. und riumlichr Auswlrkung<n der Strul<turlnpl.<sung ,n der DDR, In: 

Wirlsch,hsdienSl , Hdl Slt99D, S. ~Ol I!. 
'9 Siche McK ifl<CY (Fn. s). S. 11. 

10 Siehe McKinscy (rn. s). 5.), I1 H.; J. P.,<\Vl", \X',rtschJftswulldcr - D~mdu,m,lis,.",ng - Ruc\"chb!; 
fur WesldeuLSchbndi Zur po lillsc), en Ökonom,e d .. dtulschen Vfmmgung. In: B. Muszynok. (Hg.). 
Deu.s.h< V.rCllll gllng: Probleme der In.cgrollon und Idenli(ibllon. Sonderhefl ·.G egcnw,rcskunde -

1991 . 
• 1 Siehe .,ueh J. rn.we, S~m,",en. Uezen.rJ lis lercn, demokr'lI ... ren. Ein Enlwurf für c,n neu", Treuh,ndge· 

s.tl .. In: BI,lIer (ur deutsche und !IIlern.lIo nale Politik. H eft 7/ '991. 
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sierung ist ein wichtiges, aber nicht das eim.ige Tnstrument zum Erreichen dieses 

Zieh. Nicht sanierungsfiihige Betriebe sind sozialvenr~glich stillzulegen. Die Treu­

h:\nJ"nstalt soll gleichzeitig ;tuch - in enger Verzahnung mit der Politik von Bund 

und Lindern - arbeitsmarkt- und strukturpolitische sowie umweltpolitische Aufga­
ben wahrnehmen; verbleiben Einnahmenüberschüsse bei der Treuhandanstalt. so 

sollen diese zur Vermögensbildung der ostdeutschen Sparer verwendet werden, die 

nur l : r bei der Währungsumstellung umtauschen konnten. Bleiben keine Über­

schüsse übrig, so hat der Bund ersatzweise eine vennögenspolitische [niti~tive zu 
ergrei fen." 
(2) Die Treuhandanstalt wird der FachaufsICht des BundeswtTtschaftsmimsters un­
terstellt. Aus dem Treuhandvermög<:n werden die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe in ein Sondervermögen LalldwlYIscha/1 ausgegliedert, das von einer geson­

dertcn Treuhandanstalt verwaltet wird, die der fachaufsicht des Bundesministers 
für Ernährung, L~ndwirlschaft und Forsten untersteht. 

(3) Das Gesetz zielt auf die stärkere Förderung der eigenständigen Sanierung durch 

dic Treuhandanstalt. insbesondere durch Bildung einer Trt'lthand-Beteiliglmgs­
Aktlengesellschafc (Ho/ding). die die voraussichtlich niehr privatisierbaren, aber 

sanierungsfähigen Unternehmen verwaltet. Der Aufsichtsrat dcr Beteiligungs-AG 

unterliegt der parirätischen Mitbcstimmung nach dem Micbescimrnungsgesec:t... Da­
mit wird der Schwebc:wst;lnd beendet, in dem sich die meisten sanierungsf~higen, 

aber schwer privatisierbarcn Unternehmen befinden. 

(4) Bei der Entscheidung, welche Unternehmen als sanierungsfähig eingesruft wer­

den, wird neben der Eröffnungsbilanz die zu erarbeitende Samerung.,konzeption 
zugrunde gelegt. Wenn erwartet werden kann, daß ein Unternehmen innerhalb von 

maximal 5 Jahren selbständig wettbewerbsfähig wird und die Kosten der Sanierung 
unter den voraussichtlichen Kostcn der ansonsten entstchenden Arbeitslosigkcir 

und der Winschaftsfärderung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze liegt, gilt es als 

sanierungsfähig. Die Sanierungskonzepcion berücksichtigt also neben berriebswirt­

schaft lichen auch volkswirtschaftliche Gesichtspunkte. 
(5) Die Treuhandanscllt kann die Sanierung der von ihr verwllrccen Unternehmen 

neben Bürgschaften und Ausgleichsforderungen auch durch EigenkapllalzuschitHe, 
Personalkouenzuschiüse für f &E - und Marketmgl Verrn .. eb5personal und voruber­
gehende Absatlhil/e71 fördern. Die Zuführung von Sanierungskapital ausschließlich 

durch Fremdkapital wird in unterkapit:llisierten Unternehmen nicht möglich sein; 

daher ist in diesen Fällen eine Hcraufsetzung des Eigenklpitals durch die Treuhand­
anstalt unumgänglich. Alle Finallzhilfen sind an Auflagen zur Umsrrukturierung zu 

knüpfen. Die Treuhandanstalt erriehtec eine Manil.gement-Akl1demJe zur Fortbil­

dung des Managements. 

(6) Die Treuhandanstalt fördert eine größere Viel/ale von PrtvatISlerungs/armen, 
insbesondere Belegschaftsinitialiven und Managemenr-ßuy-OuIs, ferner die Beteili­

gung von Investoren ohne Verkauf in Höhe des investierten Kapitals bei späterem 

Verkauf der Restbeteiligung der Treuhandanstalt. 
(7) In den mitbestimmten Unternehmen (nach Montan-Mitbestimmungsgesetz und 

Mitbcstimmungsgesctz 1976) bedarf eine Priv~tislerung ebenso wie das Sanicrungs­
konzept im Fall einer eigensrändigen Sanierung der Zustimmung von zwei Dritteln 

der Aufsichrsratsmicglieder. Legt der Aufsichtsrar ein Veto ein, so müssen die 
Mitglieder, die gegen die Maßnahme gestimmt haben, innerlulb von vier Wochen 
einen E.rSltzvorschlag vorlegen . Findet dieser nichr die erforderliche Mehrheit, so 

u Im Trruh.ndgr~C(7. vom 17.6. '990 "nd vcrmögcnspoliuschc Ziele sow,~ d" Ziel ~amerung des 
Sllllsl",ushaltc.< ,m R,hmen dn A u[g,b""bt",mmung der T"'u h3nd:\rlSloh ang(·gcben. 
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4J4 reicht die einfache Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder. In den nicht mitbeslimm­

ten Unternehmen muß der Bemebsyat der Privatisierung bzw. dem S:mierungskon­

"lepl zustimmen. Kommt keine Einigung zustande, so kann die Einigungsstelle 
angerufen werden. 

(8) Die Landesregierungen der ostdeutschen Bundesländer bilden gemeinsame Auf­
btlils/tibe mit der Treuhandanst:llc Privatisierungen, Srillegungen und S.wierungcll 
mit herausgehobener arbeirsmarkt-, srruktur- oder weubcwerbspolitischer Bedeu­

tung fur das Bundesland bedürfen der lustlmmung der Landesregtenmg. Ebenso 

bedürfen die Entscheidungen der Niederlassungen der Treuhandanstalt, soweit sie 

Treuhand-Unternehmen mit mehr als 49 Mitarbeitern betrdfen, der Zusrimmung 
des Landes, wenn es sich analog um Entscheidungen mit her~usgehobener Bedeu­

tung für die Kommune handelt. Kommt eine Einigung nicht "lustande, so kann ein 

SchlichtungsauHchuß angerufen werden, der vom Ministerpräsidenten des Landes 

eingesetzt wi rd. 

(9) Die Treuhandanstalt und die von ihr verwalteten Unternehmen fordern bei 

Personalabbau den Aufbau von Beschäftlgungs-, QualifiZierung,- und AbwlCk­
/lIngsgesellscbaj/en materiell und organisatorisch. Die Treuhandunternehmen betei­

ligen sich in geeigneten Fällen auch an diesen Gesellschaften. Bei Bctriebsänderun­

gen hat der Interessenausgleich mit dem Ziel des Aufbaus dieser Gescllsch,dten 

Vorrang vor Abfindungen im Rahmen von So:z.ialplänen. Die TrelihandanSlJh 

schließt mit der Bundesanstalt für Arbeir ein Ra/,menabkommen zur r-ördcrung VOll 

Beschäftigungs- oder ähnlichen Gesellschaften ab. 

(10) Sowohl die Invescoren, die von der Treuhand Unternehmen kaufen, als auch 

die Treuhand-Unternehmen selbst erhalten reglondipoliLl>che Auflt1gen bei ihrer 

Investitionstätigkeit. Sie sollen garantieren. daß wenigstens 50% der WCrLSchöp­

fung, die zur Erstellung der Investitionsgüter erforderlich ist, in Ostdeutschl3nd 
erbracht wird.'1 Nur in Ausnahmefallen bnn von die$cr Regel abgewichen wer­

den. 

(I I) Die Treuhandamtalt wird zur FlnanZtemng der äkologLSchen AliLmrn ver­

pflichtet, die siCh auf die Bescirigung von Umweltschäden beziehen, die durch 

gewerbliche Nutzung von Grundstücken und Anlagen vor dem I.Juli 1990 verur­
slcht wurden. D<1bei werden die »großen« AlrLI$ren alls der Abwicklung der 

Kernkraftwerke, an den Milit:irslandonen sowie aus der ehemaligen SDAG Wismut 
ausgeklammert. Die Treuh~ndanstall kann die notwendigen finanzmmel den "Zu­

ständigen Länderbehörden übertragcn, die dann ihrerseits die Sanierung veranlas­

SCn. Werden bel der Privatisierung K:\Ufpreis~bschläge wegen Altlasten vereinbart, 

so i~t dies der zuständigen L~ndcsbehörde anzuzclgen . InveSToren, die einen Kauf­

preisabschlag erhalten haben, sind zur Finanzierung von Altl:tsten in gleicher Höhe 
verpnichtet und können sich in diesem Umfang nicht von der Samerungsverpflich­

tung durch die Länderbehörden freistellen lassen. 

(12) Die bis zum I. Juli 1990 aufgelaufenen Altkredüc der Treuh.1nd- Unternehmen 

werden den Sr3lt5Schuldcn der ehemaligen DDR gleichgeslcllt und auf den Kredil­

abwicklungsfonds iibertr~gcn. Die Treuhand wird von ihren im Einigungsvertrag 

vereinbarten filla1rzterungsruerp!fichlungen gegenüber dem Kreditabwicklungsfonds 

lj Un,bhänglg vOol lreuh.ndgeSCI7.ISI 7.U er\vagen. ob deron'ge .·local-~onlcnt--KI.u,cln In de' KeglOnal­
politik angewcn"'·t wenlen sollten : B(·"pld<wcls(" könnten die Im·eSll\lo nszubgcn und -zusc hüs.sc ,n 
entsprechende- KI3.usdn g(Obunden w,,·rdl"n. r Cnl ( ,[ ktinnl(:n die öffcnt! ;ch~n ]nvts utJ o lw n cb(' nbHs mit 
entsprechenden AuOag,·n '·"k nüpft \\-<,J en. Wlesendi<h weitergehender w:ire ,Ier Vorschlag, Groß u,,­
lerrlehmen J.lI \·erpnichttn. CJnC.: ll b(' Stlfncnll~n MindcS l;1rll t il ,hrcr Irl\'t:SHuoncn In Osrdt UfSch bnd 'l. 1I 

{'t'gen. Erfahrungen mit der.mgen lnvest n,onsquoll' " flir öffentl ic he Unternehmen I"t die 1t~l icnlSch e 
Rcg,onolpolitik Im Menoglorno gCS3mmclt. 
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sowie von lnderen VerpflichlUngen enlbunden. Die PrlvatlStemngserliJSl: der Treu­
handanstalt sollen zur Sanierung der Umernehmen, zur Zahlung von Maßnahmen 
des Tmercsscnausglcichs (Beschäftigungsgesellschaften u. ä.) sowie von Sozi~lplänen 
und zur Ahlastensanierung verwendet werden. Übersteigen die Ausgaben die 
rrivatisir:rungserlöse und den Im Einigungsvenag vorgesehenen Kredirrahmen VOn 
25 Mrd. DM, so i~( der Bund hir die f-inan zicrung der Trellh~ndallstJlt entspre­
chend dem Winschahs- und Finanzierungsplan der Treuhandanstalt zuständig, den 
der Vorstand zusammen mit den Fachaufsicht liihrenden Bundesministern er­
stellt. 

(13) Der VerLlJaltungSl"tTl der Treuhandanstalt wird drittelparitätisch aus Vertretern 
des Staates (Bund und neue ßundesländer), Arbeitgeberverbände und Gewerkschaf­
ten zusammengesetzt. Ocr Bundestag richtet anstelle eines Unrerausschusses des 
FinanzausschuHes einen Sonderausschuß Treuhand ein, der vor allem Tnformations­
rechte hat und d;lfüber hin~us dem Wirt5chalts- und Finm~ ierungsplan der Treu­
handanstalt zuzustimmen hat. 

5. Kosten und Finanzierung der Treuhandanstalt 

Die Eckwerte des Wirt.sch~ftspl;ms 1991 (einschließlich 2. Halbjahr t990) der 
Treuhandanstalt sehcn Ausgaben in Höhe von 36 Mrd. DM, Einnahmen JUS 

Privatisicrung von 14 Mrd . DM und eine Krcditaufnahme von 2l Mrd. DM vor.'4 
Tn Zukunft werden die Kosten rür Bürgschaften für Liquiditätskredite vermutlich 
,.urückgehen, w:ihrend die Kosten fur Sqnierung und Interessenausgleich, Soz.ial­
pläne elC. weiter steigen werden. Aufgrund der Unsicherheit der weiteren Entwick­
lung sind Prognosen und Hochrechnungen nichr möglich. Das Treuhandvermögen 
wurde vjeliach iibersch~tz.t . Seitens der Treuhand:lnstalt und des Bundesministers 
der Finanzen liegen keinerlei (veröffentlichte) Verm6gcnsschät7.ung(>n vor. 
Der ercragreichsrc Teil des Treuhandvermögens ist z.weifellos der Grund lind 
Boden. Die Treulundanstalt verwaltet rund 62 Mrd. qm, davon rd. 17 Mrd. qm 
landwirtschaftliche Nutz.fläche, knapp 10 Mrd. qm Forsrflächen und 25 Mrd. qm 
bebaute Flächen. Der größte Teil der l:orstflächen wird an öffentliche Eigner 
rückübereignet. Vermutlich wird ein weiterer erheblicher Te.il an Kommunen und 
priv;H<c> Aheigentürn<:r restituiert. Mir welcheIl Preisen die restlichen Flächen zu 
bewerten sind, hängt vor allem von der winsehafclichen Entwicklung insgesamt und 
der dadurch indu%iertcn Flächennachfrage ab . Bewertet man überschlägig nur das 
BruttOverm(igcn, klammert also ßeI~stungcn durch Altkredite. Altlasten, Sozial­
plankosten, Sanierungskoslcn e\C. aus, so dürften Schäl7.Ungen in der Größenord­
nung vOn 200 Mrd. DM weit übertrieben sein.'~ Insbesondere sind die zahlreichen 
Restitutionsantrage sowie eventuelle Entschädiguilgen, deren Umbng und Höhe 
derzeit nicht b.lkulierbar sind, :w berüekslclltigen. Das Neltovcrmögcn der Treu­
hand - BrutlOvermögen ;J,b:r.üglich Altkrcditc, Kosten der Sanierung und der 
Altlaslensanierung, ,6 Kosten von Sozialplänen, Inlcressen.1usgleieh und Abwick­
lung (7.. B. Stillegung der Kernkraltwerke) sowie abziiglich des restiluiereen Vermö-

14 Vgl. FAZ "Om ,6. 10. 199" 
l! Vgl. FR vom 1.10. 1991. 
26 Di,' Kosten der Ah bs len.sa lHerung In den n tlH:n ßundl..'slänJ t rn werd en - ersten Um crsuchungen 

>.ufolgc - >Ur 10 bIS 10 Mn !. DM gc schäm (1f,,·Sdlllelld ief1SI ,,191. S. S f.j, "lierdings ,,10m' RÜSlun g' ­
Allbslcn. ohne WismU\-SaJllerung und ohne AbwICk iungsko5len der Kern kraftwerkt. Vtrmudi"h 
wuden L1ie Km'<n der AhhSlcn-~,",crung \V~<Cnllich höher lusfalkn . 

4J5 
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43 6 gens - dürfte negativ sein, erst recht, wenn zusätzlich noch Entschädigungen 

hinzukommen. Die erwähnten VerbindlichkeIten der Treuhandanstalr sind also 

vermutlich weitaus größer als das Vermögen. Freilich bestehen in der Bewertung 

große Unsicherheiten. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Übernahme der Ahschulden der Treuhandbe­

triehe in Höhe von etwa t02 Mrd. DM sowie der Treuhand- VerpfliclHungen 

gegenüber dem Kreditabwicklungsfonds für die anteilige Bedienung der Staatsschul­

den der ehemaligen DDR (ca. 30 Mrd. DM) durch den Bund belasten diesen -

elHsprcchcnd den Ausgaben der Treuhandanstalt im Jahre 1991 - mit zusätzlich 

etwa 13-14 Mrd. DM. Der dadurch ermöglichte größere Finan%.lcrungsspiciraum 

der Treuhandanstalt entspricht in ctwa den Privatisierungserlösen des Jahres '99 I. 
Da der Kreditrahmcn der Treuhandanstalt ausgeschöpft ist - es sci denn, der 

Finanzminister erhöht ihn wegen »grundlegend veränderter Bedingungen. nach 

Artikel 2 j (Abs.4) des Einigungsvertrages -, ist deneit die Finanzierung der Treu­

handanstalt für 1992 ungeklärt. Die Treuhandanstalt erwartet für J 992 Einnahmen 

von 12 Mrd, DM und Ausgaben von 43,j Mrd. DM. Das Defizit von 31,5 Mrd. DM 

soll abermals durch Krcditaufnahille gedeckt werden, indem der Kreditrahmen der 

Anstalt erhöht wird.'7 

Taxiert man den zusatz!ichen FinanzbedHf der Treuhand zwecks scarkerer Förde­

rung der Sanierungsaufgaben auf mindestens 10 Mrd. DM jährlich, so jSt mit 

zusätzlichen Belastungen des Bundes in Höhe von jährlich erwa 2j Mrd. DM zu 

rechnen, wenn ihm die finanziellen Verpfl ich tim gen aus den Altschulden der 

Betriehe und den sonstigen im Einigungsvertrag der Treuhand J.ufgcbürdeten 

Finanzlasten übertragen werden, Solilen die Privatisierungserlöse zurückgehen, 

dann sind noch höhere Bundeszuweisungen erforderlieh.'~ Eine weitere Erhöhung 

des Kreditrahmens der TreuhandmstJ.Jt wäre angesichts der hohen Neuo-Neuver­

schuldung des Staates von etwa I jO Mrd. DM (1991) riskant. 

Die Finanzierungsprob!cme der Treuhandanstalt werden noch wesentlich großer 

werden, wenn sie als Iiauptquelle für den Enrsehädigungsfonds verwendet würde, 

der der Entschädigung des nicht restituierlen Eigcrnums dienen soll. Würden 20% 

der Privatisierungserlöse der Treuhand zu diesem Zweck verwendet, wie es im 

Bundesfinanzministerium geplant ist, so wäre die Treuhandanstalt nicht in der Lage, 

ihre eigentlichen Aufgaben, die Sanierung, in Angriff zu nehmen. 

27 Ocr Vo"""cndc des ßundcsllg,·Unlenu.schusses Tre,,, hand iußcr1c, d,ß dos Dcflll' der Trcuh.nd,n-
5 .. 1, "On dcr;" 'Jl elw. zf Mrd. DM Im End,· '99J auf 90 Myd. DM ,nwachsen w",d~. Es muss~ .\U' dem 
Bundeshaush,Jt gedeck. waden. VgL f r ,\nk(uw'y Rundsch.u \'om 2).JUnI '99J. 

.8 VgL FAZ vom ,6. '0. '991. 
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